
Satzung 
zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 11 KAG 

für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Lich 
(Straßenbeitragssatzung der Stadt Lich) 

 
Aufgrund der §§ 1 bis 5 a, 11 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben 
(KAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2013 
(GVBl. 2013 I S. 134), in Verbindung mit § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Art. 2 und 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lich in der Sitzung am 22.12.2021 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Aufhebung der Satzung 

 
Die Satzung über die Erhebung zur Deckung des Aufwands für den Um- oder Ausbau 
von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Lich nach Maßgabe des § 11 
KAG in der Fassung vom 07.12.2001 wird aufgehoben. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Satzung der Stadt Lich über das Erheben von Straßenbeiträgen vom 
07.12.2001 außer Kraft. 
 

DER MAGISTRAT DER STADT LICH                                          Lich, den 27.12.2021 

                         

                         

 

Dr. Julien Neubert 

  (Bürgermeister) 
 
 


